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Mitteilung an die Aktionäre von CS Investment Funds 3 

Den Aktionärinnen und Aktionären des CS Investment Funds 3 sind zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft 
eingeladen, die am 20 Februar 2025 um 10:00 Uhr  (Luxemburger Zeit) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft 
mit der folgenden Tagesordnung stattfinden wird («Jahreshauptversammlung»): 

TAGESORDNUNG 

1. Erklärung von Interessenkonflikten des Verwaltungsrats
2. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses vom 30.09.2024
4. Entscheidung über die Allokation der Gewinne
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
6. Satzungsgemässe Wahlen
7. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare für das zum 30.09.2025 endende Geschäftsjahr
8. Mandat des Wirtschaftsprüfers

Der Jahresbericht ist kostenlos während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 
Luxemburg erhältlich. Aktionären wird der Jahresbericht auf Anfrage zugesandt. 

Die Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung wird anhand der ausgegebenen und am fünften Tag vor der 
Jahreshauptversammlung um Mitternacht (Luxemburger Zeit) (der «Stichtag») in Umlauf befindlichen Aktien 
festgelegt. Es gibt keine Anforderungen im Hinblick auf das Quorum, damit die Jahreshauptversammlung 
beschlussfähig ist und über die in der Tagesordnung aufgeführten Sachverhalte abstimmen kann; Beschlüsse 
werden mit der einfachen Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst. Bei 
der Jahreshauptversammlung verleiht jede Aktie eine Stimme. Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des an ihre Aktien gebundenen Stimmrechts werden anhand der 
am Stichtag gehaltenen Aktien festgelegt. 

Wenn Sie an der Versammlung nicht teilnehmen können und eine Vertretung durch den Vorsitzenden der 
Jahreshauptversammlung wünschen, senden Sie bitte bis drei Tage vor der Jahreshauptversammlung (d. h. bis 
zum 17.02.2025) ein unterzeichnetes und datiertes Vollmachtsformular (ein Standard-Vollmachtsformular ist 
dieser Mitteilung beigefügt) per E-Mail und/oder Post an Support Services Agent: UBS Europe SE, 
Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (E-Mail: sh-ubsl-cs-corporate@ubs.com). 

Nach Eingang des Vollmachtsformulars werden die Aktien bis zum Tag nach der Jahreshauptversammlung 
gesperrt. Ohne spezielle schriftliche Anweisung an den Generalsekretär (Kontaktdaten s. o.) bleibt ein gültiges 
Vollmachtsformular, das für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung eingegangen ist, im Falle der 
Einberufung einer anderen Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit derselben Tagesordnung («vertagte 
Hauptversammlung») gültig, sofern die Bedingungen für dessen Gültigkeit zum Stichtag der vertagten 
Hauptversammlung (d. h. fünf Tage vor der vertagten Hauptversammlung) nach wie vor erfüllt sind. Bei vertagten 
Hauptversammlungen gelten die gleichen Verfahren in Bezug auf die Sperrung von Aktien wie bei der 
Jahreshauptversammlung. 

Rechtzeitig vor der vertagten Hauptversammlung eingegangene neue Vollmachtsformulare werden als Widerruf 
eines in Bezug auf die Jahreshauptversammlung eingereichten Vollmachtsformulars erachtet. 

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Jahreshauptversammlung persönlich teilnehmen möchten, müssen die 
Gesellschaft mindestens fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung über ihre Anwesenheit informieren. 

Vollmachtsformulare sind nur dann gültig, wenn sie rechtzeitig eingehen sowie den Vor- und Nachnamen, die 
Zahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien, die offizielle Adresse, die Unterschrift und die 
Abstimmungsanweisungen des Aktionärs und seines gesetzlichen Vertreters enthalten. Unvollständige oder 
fehlerhafte Vollmachtsformulare, die die vorstehend beschriebenen Formalitäten nicht erfüllen, bleiben 
unberücksichtigt. 

Luxemburg, 30  Januar 2025 | Der Verwaltungsrat 


